
II. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ersten Ausschusses

202

treffend den Umgang mit und die Entsorgung von als nicht
mehr für Verteidigungszwecke benötigt erklärtem Plutonium
und die diesbezügliche Zusammenarbeit durchzuführen, wie
in dem Protokoll zur Änderung des Abkommens zum Aus-
druck kommt, das am 13. April 2010 von der Außenministe-
rin der Vereinigten Staaten von Amerika, Frau Hillary Clin-
ton, und dem Außenminister der Russischen Föderation,
Herrn Sergej W. Lawrow, unterzeichnet wurde;

10. nimmt Kenntnis von der Absicht der Russischen
Föderation und der Vereinigten Staaten von Amerika, andere
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen auch weiterhin ange-
messen über die von ihnen getroffenen Maßnahmen zur Re-
duzierung ihrer Kernwaffen unterrichtet zu halten;

11. nimmt außerdem Kenntnis von den steigenden Er-
wartungen der internationalen Gemeinschaft im Hinblick auf
weitere Fortschritte bei der nuklearen Abrüstung, bekundet
ihre Unterstützung für die laufenden und die künftigen An-
strengungen auf diesem Gebiet und fordert alle Mitgliedstaa-
ten der Vereinten Nationen auf, einen aktiven Beitrag zum
Abrüstungsprozess zu leisten.

RESOLUTION 65/62

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 8. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/410,
Ziff. 88)144.

65/62. Maßnahmen zur Verhinderung des Erwerbs von 
Massenvernichtungswaffen durch Terroristen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 64/38 vom 2. Dezem-
ber 2009,

in Anbetracht der von der internationalen Gemeinschaft
in den einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung
und des Sicherheitsrats zum Ausdruck gebrachten Entschlos-
senheit, den Terrorismus zu bekämpfen,

tief besorgt über die wachsende Gefahr der Verknüp-
fung von Terrorismus und Massenvernichtungswaffen und

insbesondere über die Möglichkeit, dass Terroristen den Er-
werb von Massenvernichtungswaffen anstreben,

in Kenntnis der von den Staaten ergriffenen Maßnah-
men zur Durchführung der Resolution 1540 (2004) des Si-
cherheitsrats über die Nichtverbreitung von Massenvernich-
tungswaffen, die am 28. April 2004 verabschiedet wurde,

erfreut darüber, dass das Internationale Übereinkom-
men zur Bekämpfung nuklearterroristischer Handlungen145

am 7. Juli 2007 in Kraft trat,

sowie erfreut darüber, dass die Internationale Atom-
energie-Organisation am 8. Juli 2005 Änderungen zur Stär-
kung des Übereinkommens über den physischen Schutz von
Kernmaterial146 im Konsens verabschiedete,

Kenntnis nehmend von der Unterstützung, die in dem
Schlussdokument der vom 11. bis 16. Juli 2009 in Scharm
esch-Scheich (Ägypten) abgehaltenen fünfzehnten Gipfel-
konferenz der Staats- und Regierungschefs der Bewegung der
nichtgebundenen Länder147 für Maßnahmen zur Verhinderung
des Erwerbs von Massenvernichtungswaffen durch Terroris-
ten zum Ausdruck gebracht wurde,

sowie davon Kenntnis nehmend, dass die Gruppe der
Acht, die Europäische Union, das Regionalforum des Ver-
bands Südostasiatischer Nationen und andere bei ihren Bera-
tungen den von dem wahrscheinlichen Erwerb von Massen-
vernichtungswaffen durch Terroristen ausgehenden Gefahren
sowie der Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit zu
dessen Bekämpfung Rechnung getragen haben und dass die
Russische Föderation und die Vereinigten Staaten von Ame-
rika gemeinsam die Globale Initiative zur Bekämpfung des
Nuklearterrorismus eingeleitet haben,

ferner davon Kenntnis nehmend, dass am 12. und
13. April 2010 in Washington das Gipfeltreffen über nukleare
Sicherheit stattfand,

anerkennend, dass der Beirat für Abrüstungsfragen Ter-
rorismus und Massenvernichtungswaffen betreffende Fragen
geprüft hat148,

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Resolutionen,
die von der Generalkonferenz der Internationalen Atomener-
gie-Organisation auf ihrer vierundfünfzigsten ordentlichen
Tagung verabschiedet wurden149,144 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-

schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Antigua und Barbuda,
Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Bangladesch, Belgi-
en, Belize, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herze-
gowina, Bulgarien, Chile, Dänemark, Demokratische Republik Kongo,
Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salva-
dor, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Griechenland, Guatemala,
Guyana, Haiti, Indien, Irland, Island, Italien, Jamaika, Kambodscha, Ka-
nada, Kongo, Kroatien, Kuwait, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mali,
Malta, Mauritius, Monaco, Montenegro, Myanmar, Nepal, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Moldau,
Rumänien, Russische Föderation, Schweden, Serbien, Singapur, Slowa-
kei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, Thailand,
Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zentralafri-
kanische Republik und Zypern.

145 United Nations, Treaty Series, Vol. 2445, Nr. 44004. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2007 II S. 1586; LGBl. 2009
Nr. 263; öBGBl. III Nr. 77/2007; AS 2009 493.
146 Ebd., Vol. 1456, Nr. 24631. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1990 II S. 326; LGBl. 1987 Nr. 2; öBGBl. Nr. 53/1989; AS 1987
505.
147 Siehe A/63/965-S/2009/514, Anlage.
148 Siehe A/59/361.
149 Siehe International Atomic Energy Agency, Resolutions and Other
Decisions of the General Conference, Fifty-fourth Regular Session, 20–
24 September 2010 (GC(54)/RES/DEC(2010)).
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sowie Kenntnis nehmend von dem Ergebnis des Welt-
gipfels 2005, das auf der Plenartagung der Generalversamm-
lung auf hoher Ebene im September 2005 verabschiedet wur-
de150, und der Verabschiedung der Weltweiten Strategie der
Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus am
8. September 2006151,

ferner Kenntnis nehmend von dem gemäß Ziffer 5 der
Resolution 64/38 vorgelegten Bericht des Generalsekretärs152,

in Anbetracht der dringenden Notwendigkeit, diese Be-
drohung der Menschheit im Rahmen der Vereinten Nationen
und durch internationale Zusammenarbeit anzugehen,

betonend, dass auf dem Gebiet der Abrüstung und
Nichtverbreitung dringend Fortschritte erzielt werden müs-
sen, um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu
wahren und zu den weltweiten Anstrengungen zur Bekämp-
fung des Terrorismus beizutragen,

1. fordert alle Mitgliedstaaten auf, die internationa-
len Anstrengungen zu unterstützen, mit denen verhindert wer-
den soll, dass Terroristen Massenvernichtungswaffen und ih-
re Trägersysteme erwerben;

2. appelliert an alle Mitgliedstaaten, den baldigen
Beitritt zu dem Internationalen Übereinkommen zur Bekämp-
fung nuklearterroristischer Handlungen145 und seine rasche
Ratifikation zu erwägen;

3. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, in-
nerstaatliche Maßnahmen zu ergreifen und gegebenenfalls zu
verstärken, um Terroristen daran zu hindern, Massenvernich-
tungswaffen, ihre Trägersysteme sowie Materialien und
Technologien, die mit ihrer Herstellung zusammenhängen, zu
erwerben;

4. legt den Mitgliedstaaten nahe, untereinander und
mit den zuständigen regionalen und internationalen Organisa-
tionen zusammenzuarbeiten, um die diesbezüglichen nationa-
len Kapazitäten zu stärken;

5. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über
die Maßnahmen zusammenzustellen, die von internationalen
Organisationen im Hinblick auf Fragen betreffend den Zu-
sammenhang zwischen der Bekämpfung des Terrorismus und
der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen bereits er-
griffen wurden, die Auffassungen der Mitgliedstaaten zu wei-
teren zweckdienlichen Maßnahmen, einschließlich inner-
staatlicher Maßnahmen, zur Abwehr der weltweiten Bedro-
hung einzuholen, die vom Erwerb von Massenvernichtungs-
waffen durch Terroristen ausgeht, und der Generalversamm-
lung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung Bericht zu erstat-
ten;

6. beschließt, den Punkt „Maßnahmen zur Verhinde-
rung des Erwerbs von Massenvernichtungswaffen durch Ter-
roristen“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechsundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 65/63

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 8. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/410,
Ziff. 88)153.

65/63. Informationen über vertrauensbildende
Maßnahmen auf dem Gebiet der konventionellen 
Waffen

Die Generalversammlung,

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der
Vereinten Nationen,

eingedenk des Beitrags, den vertrauensbildende Maß-
nahmen auf dem Gebiet der konventionellen Waffen, die auf
Betreiben und mit Einwilligung der betreffenden Staaten
durchgeführt werden, zur Verbesserung der Gesamtsituation
in Bezug auf den Weltfrieden und die internationale Sicher-
heit leisten,

in der Überzeugung, dass die Erarbeitung vertrauensbil-
dender Maßnahmen auf dem Gebiet der konventionellen
Waffen und das internationale Sicherheitsumfeld sich auch
gegenseitig verstärken können,

in Anbetracht der wichtigen Rolle, die vertrauensbilden-
de Maßnahmen auf dem Gebiet der konventionellen Waffen
auch bei der Schaffung förderlicher Bedingungen für Abrüs-
tungsfortschritte spielen können,

in der Erkenntnis, dass der Austausch von Informatio-
nen über vertrauensbildende Maßnahmen auf dem Gebiet der
konventionellen Waffen zum gegenseitigen Verständnis und
Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten beiträgt,

150 Siehe Resolution 60/1.
151 Resolution 60/288.
152 A/65/99 und Add.1.

153 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Angola, Antigua und Bar-
buda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Bahamas,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Bolivien (Plurinatio-
naler Staat), Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Côte
d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland,
Fidschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala,
Guyana, Haiti, Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan,
Kambodscha, Kanada, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Malta, Mexiko, Montene-
gro, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama,
Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik
Moldau, Rumänien, Russische Föderation, San Marino, Schweden,
Schweiz, Senegal, Serbien, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Spanien,
St. Kitts und Nevis, Thailand, Trinidad und Tobago, Tschechische Repu-
blik, Türkei, Uganda, Ungarn, Uruguay, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zentralafri-
kanische Republik und Zypern.




